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die Erfassung von Zuckerrüben der Ernte 1950 (GBl. 
S. 469) werden dahin abgeändert, daß der Zucker- 
rübenanbauer Anspruch auf unentgeltliche Rück
lieferung von Zuckerrübenschnitzeln je t abgeliefer
ter reiner Zuckerrüben zu folgendenBedingungenhat:

a) 440 kg Naßschnitzel mit mindestens 12°/o
Trockensubstanz oder

b) 44 kg Trockenschnitzel oder
c) 40 kg Steffenschnitzel.

§ 3
Die Preis Verordnung tritt mit W irkung vom 20. Sep

tember 1950 in Kraft.

Berlin, den 23. September 1950

Ministerium der Finanzen
Dr. L o c h
Minister

Zweite Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung über die Verbesserung der Ent

lohnung der Arbeiter und Angestellten in den 
volkseigenen und ihnen gleichgestellten 

Betrieben.
Vom 23. September 1950

Auf Grund der §§ 3 und 5 der Verordnung vom
17. August 1950 über die Verbesserung der Entloh
nung der Arbeiter und Angestellten in den volks
eigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben (GBl.
S. 839) wird im Einvernehmen mit den beteiligten 
Fachministerien und nach Anhören des Bundesvor
standes des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes 
folgendes bestimmt:

§ 1
Nach vorgenommener Überprüfung gemäß § 3 der 

Verordnung vom 17. August 1950 werden die tarif
lichen Grundgehälter der technischen und kauf

männischen Angestellten mit Wirkung vom 1. Sep- 
^ tember 1950 um die in den Tabellen, Anlage 1 und 2,

/ festgesetzten Prozentsätze erhöht.

§ 2
Eine Erhöhung des tariflichen Grundgehaltes er

halten alle Angestellten der Industrie- und Wirt
schaftszweige, die in den Anlagen 1 und 2 erfaßt sind.

§ 3
(1) Grundgehälter im Sinne des § 1 dieser Durch

führungsbestimmung sind die Anfangsgehälter der 
tariflichen Gehaltsgruppen.

(2) In den Industriezweigen:
Chemie,
Schacht- und Bohrbetriebe,
Schieferbergbau, 

in denen die Gehaltstabellen nicht Bestandteil der 
Tarifverträge sind, gelten für die Erhöhung die in j 
der Anlage 1 aufgeführten Richtsätze.

§ 4
Die Erhöhung der Gehälter der Zwischen- und 

Endstufen erfolgt durch Zuschlag der Differenz zwi
schen Grundgehalt (alt) und Grundgehalt (neu).

B e i s p i e l  :
Übrige Metallindustrie, Gehaltsgruppe T 2

Gezahlter Gehaltssatz ..................................  379,— DM
Grundgehalt alt ............................................  240,— DM
Grundgehalt neu.................................... • ■ . . . _264,— DM
Differenz ........................................................  24,— DM
Erhöhtes Gehalt.............................................  379,— DM

+ Differenz 24,— DM
^ 403,— DM

§ 5
Bei Gehaltstabellen mit Leistungsstufen wird die 

Erhöhung der Gehälter auf das Grundgehalt vorge
nommen. Auf Gehälter mit Leistungsstuf эп ist die 
Differenz vom Grundgehalt (alt) zum Grundgehalt 
(neu) zuzuschlagen.

B e i s p i e l  :
Eisenbahn, Tarifgruppe M XI, 2. Leistungsstufe

Gezahlter Gehaltssatz ..................................  240,— DM
Grundgehalt alt ................ '......................... 220,— DM
Grundgehalt neu............................................  242,— DM
Differenz ........................................................  22,— DM
Erhöhtes Gehalt.............................................  240,— DM

+ Differenz 22,— DM 
262,— DM

§ 6
In Vereinigungen der volkseigenen Betriebe und 

ihnen gleichzustellenden Körperschaften wird eine 
Erhöhung der Gehälter nicht vorgenommen.

§ 7
Einzelgehälter gemäß der Verordnung vom 17. 

August 1950 werden durch diese Durchführungsbe
stimmung nicht erfaßt.

§ 8
Die in der Anlage 1 aufgeführten Grundgehälter 

(neu) beziehen sich auf die Ortsklassen I bzw. A. In 
den übrigen Ortsklassen erfolgt die Errechnung der 
erhöhten Gehälter nach §§ 4 und 5 dieser Durchfüh
rungsbestimmung unter Anwendung der Prozent
sätze der Anlagen 1 und 2.

§ 9
Die Errechnung der Monats-Bruttogehälter er

folgt in der Weise, daß Beträge bis 0,50 DM nach 
unten und über 0,50 DM nach oben abgerundet 
werden.

§ 10
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit Wir

kung vom 1. September 1950 in Kraft.

Berlin, den 23 September 1950
Ministerium für Arbeit und Gesundheitswesen

I. V.: P e s c h к e
Staatssekretär


